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1400 der Beilagen zu den Stenographischen Prot~kollen des Nationalrates XV. GP 

Regierungsv Irlage 

Bundesgesetz vom XXXX, mit dem das 
EG-Abkommen-Durchführungsgesetz 'neuer­
lich geändert wird (3. EG-Abkommet;t-Durch­

führungs gesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das EG-Abkommen-Durchführungsgesetz 
BGBI. Nr. 468/1972 in der Fassung der Bundesge­
setze BGBI. Nr. 791/1974 und BGBI. Nr. 599/1980 
wird wie folgt geändert: 

1. Im § 11 hat der letzte Satz zu lauten: 

"Dabei sind die sich aus der Berechnung ergeben­
den Werte auf die nächsten 1 000 S aufzurunden." 

2. Dem § 16 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Soweit Zolls ätze für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, sei es durch autonome Maßnahmen 
gemäß Abs. 1 oder durch vertraglithe Vereinbarun­
gen in Form von Kontingenten ermäßigt oder erlas­
sen werden, erfolgt die Zulassung zu diesen Zollzu­
geständnissen gegen Vorlage von Kontingentschei­
nen. Kontingentscheine werden vom Bundesmini­
ster für Handel, Gewerbe und Industrie, bezie­
hungsweise bei Waren, die in der Anlage B 2 zum 
Außenhandelsgesetz 1968, BGBI. Nr. 314, in der 
jeweils geltenden Fassung, angeführt sind, vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft für 
einen bestimmten Zeitraum ausgestellt. Die hiefür 
maßgebenden Bestimmungen sind vom Bundesmi­
nister für Handel, Gewerbe und Industrie im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
und dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft, beziehungsweise bei Waren, die in der Anla­
ge B 2 zum Außenhandelsgesetz 1968, BGBI. 
Nr.314, in der jeweils geltenden Fassung, ange­
führt sind, vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Finanzen und dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie unter Bedacht~ 
nahme auf die wirtschaftliche Gegebenheiten durch 
Verordnung festzulegen." 

3. § 9 Abs. 1 hat zu lauten: 

"(1)1zur Durchführung der in den Artikeln 22, 
23, 24 und 26 des Abkommens (EWG) und der in 
den A ikeln 18, 19, 20, 21 und 23 des Abkommens 
(EGK~) oder in de.n Protokollen zu den gen~l}nten 
Abkommen oder In Beschlüssen des GemIschten 
Aussctlusses vorgesehenen Schutzmaßnahmen hat 
der B4ndesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit delm Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industirie, hinsichtlich landwirtschaftlicher Erzeug­
nisse luch im Einvernehme? mit dem ~undes~ini­
ster far Land- und ForstwIrtschaft, bel VorlIegen 
der J' I diesen Artikeln, p. rotokollen oder Beschlüs­
sen orgesehenen Voraussetzungen und unter 
Beda htnahme auf die im Artikel 27 des Abkom­
mens (EWG) und im Artikel 24 des Abkommens 
(EG S) vorgesehenen Verfahren den V orzugszoll­
satz ider die Ermäßigung des festen Teilbetrages 
der j'\usgleichsabgabe nach dem Stärkegesetz, 
BGBlt Nr. 218/1967, in der jeweils geltenden Fas­
sung, oder dem Ausgleichsabgabegesetz, BGBI. 
Nr. 2119/1967, in der jeweils geltenden Fassung, für 
die betreffenden Waren mit Verordnung ganz oder 
teilw~ise auszusetzen, soweit dies zur Verhütung 
oder I~ehebung wirtschaftlicher Nachteile erforder-

lich f' t.'" 

4. § 21 hat zu lauten: 

" 21. (1) Eines Finanzvergehens macht sich 
sch ldig, wer ' 

1 in einem Verfahren zur Erteilung einer 
Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 oder 

2 bei Ausstellung einer Warenverkehrsbeschei­
nigung EUR. 1 nach dem im Artikel 13 des 
Protokolls Nr. 3 des Abkommens (EWG) vor­
gesehenen vereinfachten Verfahren oder 

3. bei Ausstellung eines Formblattes EUR. 2 
oder 

j. in einem Nachprüfungsverfahren 
voJ~ätzlich oder fahrlässig unrichtige oder unvoll­
stä~dige Angaben macht oder unrichtige oder 
un ollständige Unterlagen vorlegt. 
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2 1400 der Beilagen 

(2) Die Tat wird mit einer Geldstrafe geahndet, 
deren Höchstmaß bei vorsätzlicher Begehung 
500 000 S, bei fahrlässiger Begehung 50 000 S 
beträgt. Die Tat unterliegt nicht der gesondenen 
Verfolgung nach § 228 StGB." 

5.§ 23 Abs. 4 lit. d hat zu lauten: 
"d) der Bundesminister für Finanzen im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft, in dem don bezeichne­
ten Umfang auch im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Handel, Gew~rbe und 
Industrie; in dem don bezeichneten Umfang 
auch der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Finanzen und dem 
Bundesminister für Land- und Forstwin­
schaft, beziehungsweise der Bundesminister 
für Land- und Forstwinschaft im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen 
und dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hinsichtlich des 
§ 16;" 

Artikel 11 

Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses Bun­
desgesetzes bestimmt sich nach § 23 Abs. 4 des 
EG-Abkommen-Durchführungsgesetzes in der Fas­
sung nach Artikel I dieses Bundesgesetzes. 
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1400 der Beilagen 3 

VORBLATI 

Problem: 

In Verhandlungen mit den Europäischen Gemeinschaft n wurden Vereinbarungen getroffen, die 
noch im Frühjahr 1983 in Kraft treten sollen, aber innerstaatl ch nicht unmittelbar vollziehbar sind. 

Ziel: 

Durch Ergänzung der Bestimmung des EG-Abkommen Durchführungsgesetzes sollen die Rechts­
grundlagen für die innerstaatliche Vollziehung der neuen Ve einbarungen geschaffen werden. 

Inhalt: 

Ermächtigung des Bundesminis'ters für Handel, Gewe~be und Industrie beziehungsweise des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft zur Erlassung von V rordnungen über die Ausstellung von Kon­
tingentscheinen urid Ausweitung der bestehenden Bestimmu gen über die Schutzklauseln; weiters wird 
eine Ändenmg der Strafbestimmungen und eine Vereinfachu g der Rundungsvorschriften vorgesehen. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 
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4 1400 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Durch Verhandlungen Österreichs mit der EWG 
wurden im Jahr 1982 in zwei unterschiedlichen 
Bereichen des bestehenden Freihandelsvertrages 
Ergebnisse erzielt, die jeweils eine Änderung der 
innerstaatlichen Durchführungsbestimmungen 
(EG-Abkommen-Durchführungsgesetz,. BGB!. 
Nr. 468/1972) erforderlich machen. 

Zum ersten wurden der EWG im Zusammen­
hang mit der österreichischen Kündigung von 
GA TI -Zöllen Zugeständnisse für einzelne land­
wirtschaftliche Verarbeitungsprodukte, jedoch nur 
im Ausmaß bestimmter Kontingente, eingeräumt. 
Um die ordnungsgemäße Verteilung der Kontin­
gentmengen unter den österreichischen Importeu­
ren sicherzustellen, sollen grundsätzliche Regelun­
gen gesetzlich festgelegt werden; für die Erlassung 
detaillierterer Bestimmungen soll eine Verord­
nungsermächtigung für . den Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie beziehungsweise 
für den Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft geschaffen werden. 

Andererseits wurde anläßlich der Tagung des 
Gemischten Ausschusses Österreich-EWG am 
7. Dezember 1982 Einvernehmen darüber erzielt, 
in die Ursprungsregeln des Protokolls Nr. 3 ein 
neues, alternativ zu den bisherigen Regeln anzu­
wendendes Prozentsatz-Kriterium aufzunehmen. 
Die EWG hat ihre Zustimmung zu dieser Ergän­
zung der Ursprungsregeln von der Aufnahme einer 
spezifischen SchutzklauseI abhängig gemacht, die 
es den Vertragsparteien ermöglichen soll, die 
Anwendung des neuen Ursprungs-Kriteriums wie­
der auszusetzen, wenn dies zu einer Beeinträchti­
gung der Volkswirtschaft der betreffenden Ver­
tragspartei führen sollte. Um die nöt!~e Reziprozi­
tät wahren zu könnel)., muß auch Osterreich die 
Voraussetzungen schaffen, um seinerseits die V or­
zugs zölle für solche Waren aussetzen zu können, 
die auf Grund des neuen Ursprungs-Kriteriums 
Ursprungserzeugnisse der EWG geworden sind. 

Die beiden vorgenannten aktuellen Anlässe für 
eine Änderung des EG-Abkommen-Durchfüh­
rungsgesetzes werden dazu benützt, zwei weitere 
Änderungen vorzunehmen; für die schon seit länge­
rer Zeit ein Bedürfnis besteht. 

Vor allem genügen die im § 21 enthaltenett Straf­
bestimmungen nicht mehr den Erfordernissen der 
Praxis. Die hier aufgezählten Tatbestände erlauben 
es nur schwer, auch die unrichtige Ausstellung von 
Warenverkehrsbescheinigungen im Rahmen des 
vereinfachten Verfahrens gemäß Artikel 13 des 
Protokolls Nr. 3 (durch sogenannte ermächtigte 
Exporteure) zu bestrafen; es ist in diesem Zusam­
menhang bereits zu schweren Mißbräuchen gekom­
men. Weiters sehen die bisher vorgesehenen Straf­
bestimmungen eine Bestrafung nur bei erwiesenem 
Vorsatz vor. Die Praxis zeigt aber, daß es häufig zu, 
unrichtigen Ausstellungen von Ursprungsnachwei­
sen kommt, ohne daß Vorsatz nachgewiesen wer­
den könnte. Um aber die Einhaltung der 
Ursprungs- und Zollbestimmungen des Vertrages 
und damit auch seine gewollten wirtschaftlichen 
Auswirkungen in jedem Fall sicherzustellen, ist 
Österreich nach Artikel 16 Abs.4 des Protokolls 
Nr. 3 die völkerrechtliche Verpflichtung auferlegt, 
Verstöße gegen die vertraglichen RegeJ,.mgen in 
jedem Fall zu ahnden. Die Bestrafung von Verstö­
ßen gegen die Ursprungsregeln ist weiters ein Mit­
tel dazu, um die vielen redlichen österreichischen 
Exporteure,' die sich bemüht haben, die komplizier­
ten Ursprungsregeln zu erfüllen, vor unlauterem 
Wettbewerb zu schützen. Es werden daher die bis­
herigen Tatbestände ausdrücklich nun auch auf die 
Ausstellung von Ursprungsnachweisen im erwähn­
!en vereinfachten Verfahren ausgedehnt, die Strafe 
für die vorsätzliche Tat wird angehoben und auch 
die fahrlässig unrichtige Ausstellung von 
Ursprungsnachweisen mit einer - entsprechend 
geringeren - Strafe bedroht, wobei andererseits 
Doppelbestrafungen nach Bestimmungen des Straf­
gesetzbuches ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

Um bei der Umrechnung von Wertgrenzen, die 
im Artikel 8 des Protokolls Nr.3 für die Verwen­
dung bestimmter vereinfachter Formalitäten für 
den Nachweis des Ursprungs einer Ware vorgese­
hen und in ECU ausgedrückt sind, in österreichi­
schen Schilling abgerundet leicht merkbare Schil­
lingbeträge ZU" erhalten, wird vorgesehen, anstatt 
wie bisher auf die nächsten 100 S auf die nächsten 
1 000 S aufzurunden.' . 

Die vorgesehenen Änderungen bewirken keinen 
EinnahmenausfaU und werden auch keinen nen-
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1400 der Beilagen 5 

nenswerten zusätzlichen Personal- oder Sachauf­
wand erfordern. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 (§ 11): 

Um für die tägliche Praxis der Zollabfertigung 
von Kleinsendungen leichter merkbare Beträge für 
die Abgrenzung der verschiedenen vereinfachten 
Formalitäten für den Nachweis des Ursprungs einer 
Ware·zur Hand zu haben, wird vorgesehen, bei der 
Umrechnung der ECU-Wertgninzen laut dem Arti­
kel 8 des Protokolls Nr. 3 in österreichische Schil­
ling nunmehr auf die nächsten 1 000 Sanstatt wie 
bisher nur auf die nächsten 100 S aufzurunden. 

Zu Art. I Z 2 (§ 16): 

Es wird vorgesehen, daß im Falle von Zollzuge­
ständnissen für landwirtschaftliche W aren, die von 
Österreich in Form von Kontingenten gewährt 
werden, die Kontingentmengen vom Bundesmini­
ster für Handel, Gewerbe und Industrie bezie­
hungsweise vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft mittels Kontingentscheinen auf die 
einzelnen österreichischen Importeure aufgeteilt 
werden. Für die Erlassung weiterer Bestimmungen 
hiefür wird eine Verordnungsermächtigung für den 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
beziehungsweise für den Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft geschaffen. ' 

Zu Art. I Z .3 (§ 19): 

Das Verfahren zur Aussetzung von Vorzugs zoll­
sätzen oder von ermäßigten Abgaben nach dem 

Stärkegesetz oder dem Ausgleichsabgabegesetz bei 
der Durchführung von Schutzmaßnahmen, die in 
bestimmten Artikeln des Abkommens (EWG) und 
des Abkommens (EGKS) vorgesehen sind, wird 
nun auch auf die Durchführung von Schutzmaß­
nahmen ausgedehnt, die in Protokollen zu diesem 
Abkommen oder in Beschlüssen der Gemischten 
Ausschüsse enthalten sind. 

Zu Art. I Z 4 (§lI): 

Die bisherigen Straf tatbestände werden nun auch 
ausdrücklich auf die· Ausstellung unrichtiger 
Warenverkehrsbescheinigungen EUR. 1 im Rah­
men des vereinfachten Verfahrens gemäß Arti­
kel13 des Protokolls Nr.3 (durch sogenannte 
ermächtigte Exporteure) ausgedehnt. Weiters wird 
die Geldstrafe für die vorsätzlich begangene Tat 
von bisher 50 000 Sauf 500 000 S angehoben und 
zusätzlich auch eine Bestrafung der fahrlässig 
begangenen Tat mit einer Geldstrafe bis zu 
50 000 S vorgesehen. Mögliche Doppelbestrafun­
gen nach Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
werden ausgeschlossen. . 

Zu Art. I Z 5 (§ 23): 

Die Abänderung der Vollzugsbestimmungen des. 
EG-Abkommen-Durchführungsgesetzes wird 
durch die Einräumung der Kompetenz zur Ausstel­
lung von Kontingentscheinen und der damit 
zusammenhängenden Verordnungsermächtigung 
für den Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie beziehungsweise den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft notwendig. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

,§ 11 letzter Satz: Dabei sind die,sich aus der Berechnung ergebenden Werte 
auf die nächsten 100 S aufzurunden. , 

,~ 
'1f1P 

§ 19. (1) Zur Durchführung der in d~n Artikeln 22, 23, 24 ,und 26 des Abkom­
mens (EWG) und der in den Artikeln 18, 19, 20, 21 und 23 des Abkommens 
(EGKS) vorgesehenen Schutzmaßnahmen hat der Bundesminister für Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie, 
hinsichtlich der im Protokoll Nr. 2 angeführten landwirtschaftlichen Verarbei­
tungserzeugnisse auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, bei Vorliegen der in diesen Artikeln der genannten Abkommen 
vorgesehenen Voraussetzungen und unter Bedachtnahme auf die im Art. 27 des 
Abkommens (EWG) und im Art. 24 des Abkommens (EGKS) vorgesehenen 
Verfahren den Vorzugszollsatz oder die Ermäßigung des festen Teilbetrages der 
Ausgleicqsabgabe nach dem Stärkegesetz, BGBI. Nr. 218/1967 in der jeweiligen 
Fassung, oder dem Ausgleichsabgabegesetz, BGBI. Nr. 219/1967 in der jeweili­
gen Fassung, auf die betreffenden Waren mit Verordnung ganz oder teilweise 

Neue Fassung 

"Dabei sind die sich aus der Berechnung ergebenden Werte auf die nächsten 
1 000 S aufzurunden." ' , 

,Neue Bestimmung: 

,,(3) Soweit Zollsätze für landwirtschaftliche Erzeugnisse, sei es durch auto­
nome Maßnahmen gemäß Abs. 1 oder durch vertragliche Vereinbarungen in 
Form von Kontingenten ermäßigt oder erlassen werden, erfolgt die Zulassung 
zu diesen Zollzugeständnissen gegen Vorlage von Kontingentscheinen. Kon­
tingentscheine werden vom Bundesminister für Handel; Gewerbe und Industrie, 
beziehungsweise bei Waren, die in der Anlage B 2 zum Außenhandelsgesetz 
1968, BGBI. Nr. 314, in der jeweils geltenden Fassung, angeführt sind, vom Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft für einen bestimmten Zeitraum ausge­
stellt. Die hiefür maßgebenden Bestimmungen sind vom Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, beziehungs-

. weise bei Waren, die in der Anlage B 2 zum Außenhandelsgesetz 1968, BGBI. 
Nr. 314, in der jeweils geltenden Fassung, angeführt sind, vom Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie unter 
Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten durch Verordnung fest­
zulegen." 

§ 19. (1) Zur Durchführung der in den Artikeln 22, 23, 24 und 26 des Abkom­
mens (EWG) und der in den Artikeln 18, 19, 20, 21 und 23 des Abkommens 
(EGKS) oder in' den Protokollen zu den genannten Abkommen oder in 
Beschlüssen des Gemischten Ausschusses vorgesehenen Schutzmaßnahmen hat 
der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie, hinsichtlich landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
bei Vorliegen der in diesen Artikeln, Protokollen oder Beschlüssen vorgesehenen 
Voraussetzungen und unter Bedachtnahme auf die im Artikel 27 des Abkom­
mens (EWG) und im Artikel 24 des Abkommens (EGKS) vorgesehenen Verfah-· 
ren den Vorzugszollsatz oder die Ermäßigung des festen Teilbetrages der Aus­
gleichsabgabe nach dem Stärkegesetz, BGBI. Nr. 218/1967, in der jeweils gel­
tenden Fassung, oder dem Ausgleichsabgabegesetz, BGBI. N r. 219/1967, in der 
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Geltende F a s su n g 

auszusetzen, soweit dies zur Verhütung oder Behebung der wirtschaftlichen 
Nachteile erforderlich ist. 

§ 21. (1) Wer in einem Verfahren zur Erteilung einer Warenverkehrsbeschei­
nigung oder bei Abgabe einer Ursprungserklärung oder in einem Nachprüfungs­
verfahren vorsätzlich 

a) unrichtige Angaben macht, 
b) erhebliche Tatsachen verschweigt oder 
c) unrichtige Unterlagen über erhebliche Tatsachen vorlegt, 

macht sich einer Finanzordnungswidrigkeit nach dem Finanzstrafgesetz schul­
dig. 

(2) Die Finanzordnungswidrigkeit wird mit einer Geldstrafe bis zu SO 000 S 
geahndet. 

§ 23 Abs.4 lir: d: 

d) der Bundesminister für Finanzen. im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft, in dem dort bezeichneten Umfang 
auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, hinsichtlich des § 16; 

Neue Fassung 

jeweils geltenden Fassung für die betreffenden Waren mit Verordnung ganz 
oder teilweise auszusetzen, soweit dies zur Verhütung oder Behebung wirt­
schaftlicher Nachteile erforderlich ist. 

§ 21. (1) Eines Finanzvergehens macht sich schuldig, wer 
1. in einem Verfahren zur Erteilung einer Warenverkehrsbescheinigung 

EUR. 1 oder 
2. bei Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 nach dem im 

Artikel 13 des Protokolls Nr. 3 des Abkommens (EWG) vorgesehenen ver­
einfachten Verfahren oder 

3. bei Ausstellung eines Formblattes EUR. 2 oder 
4. in einem Nachprüfungsverfahren 

vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder unvollständige Angaben macht 
oder unrichtige oder unvollständige Unterlagen vorlegt. 

(2) Die Tat wird mit einer Geldstrafe geahndet, deren Höchstmaß bei vorsätz­
licher Begehung 500000 S, bei fahrlässiger Begehung SO 000 S beträgt. Die Tat 
unterliegt nicht der gesonderten Verfolgung nach § 228 StGB. 

§ 23 Abs. 4 lit. d: 

d) der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Land- und Forst;'irtschaft, in dem dort bezeichneten Umfang 
auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie; in dem dort bezeichneten Umfang auch der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Finanzen und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
beziehungsweise der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesmi­
nister für Handel, Gewerbe und Industrie, hinsichtlich des § 16;" 
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